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Lieferung von medizinischen Thromboseprophylaxestrümpfen (MTPS) und medizinischen 

Thrombosetherapiestrümpfen (MTTS) an den Südtiroler Sanitätsbetrieb für den Zeitraum 

vom 15.01.2019 bis 14.01.2024 

 

Vertragsabschluss 

Los 1: CIG: 7516618D63 
Los 2: CIG: 7516629679 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
hiermit teilen wir Ihnen mit, dass die Direktorin des Gesundheitsbezirkes mit Entscheidung Nr. 2018-

D4-000198 vom 28.11.2018 die ob genannte Lieferung an Ihre Firma genehmigt hat. Wir beziehen uns 

deshalb auf die Teilnahmebedingungen und die allgemeinen Bedingungen der Ausschreibung, veröf-

fentlicht auf dem Portal der elektronischen Ausschreibungen der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol 

www.ausschreibungen-suedtirol.it und Ihre Angebote Nr. 108/U und Nr. 109/U vom 27.06.2018 und 

erteilen Ihnen den oben genannten Lieferauftrag. 

 

Der Vertragsabschluss erfolgt, im Sinne von Art. 37 des L.G. Nr. 16/2015, schriftlich in elektronischer 

Form mittels Handelskorrespondenz gemäß den handelsüblichen Gepflogenheiten. Die allgemeinen Be-

dingungen, das Angebot der Firma und der Akt betreffend der definitiven Kaution bilden integrierenden 

Bestandteil dieses Vertrages. 

 

Der Vertrag hat eine Gültigkeit von fünf Jahren und läuft vom 15.01.2019 bis zum 14.01.2024 (+ evtl. 

Verlängerung 180 Tage). 

 

- Die Aufträge werden von den einzelnen Gesundheitsbezirken durchgeführt, aus die der Südtiroler 
Sanitätsbetrieb besteht. Die Rechnungen sind gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

auszustellen und müssen in elektronischem Format (xml) über das „Exchange“ System (SDI) 
beim Wirtschafts- und Finanzministerium (MEF) übermittelt werden. Hierfür muss der nachfol-
gende eindeutige Amtskodex (Cod. Univ. Uff.) verwendet werden:  

• Gesundheitsbezirk Bozen: J5WYXY 
• Gesundheitsbezirk Meran: 1PM5GU 
• Gesundheitsbezirk Brixen: 6PIR9M 
• Gesundheitsbezirk Bruneck: 8KED5M 
 

 

 

Tachezy Sanit GmbH 
Drususstraße 48/A 

39100 Bozen 
 
PEC: info@pec.tachezysanit.com 
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Die Bezahlung der Rechnungen erfolgt innerhalb von 60 Tagen ab dem Datum der Feststellung der 

Übereinstimmung der durchgeführten Leistungen mit den vertraglichen Vorschriften, wie im Art. 11 der 

Allgemeinen Bedingungen vorgesehen. 

 

Der Zuschlagsempfänger muss jede technische Aktualisierung der Produkte der Ausschreibung mittei-

len. 

 

Für die restlichen Bedingungen verweisen wir auf die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen. 

 

Im Sinne des Art. 92, Absätze 3) und 4) des gesetzesvertretenden Dekretes (D.Lgs.) Nr. 159/2011, 

wird der Vertrag in Erwartung der Bescheinigungen seitens der zuständigen Ämter, ausgeführt und im 

Falle eines negativen Ergebnisses der Antimafiabescheinigungen, aufgelöst. 

 

Die Lieferfirma übernimmt alle Verpflichtungen zur Rückverfolgung der finanziellen Flüsse gemäß Art. 3 

des Gesetzes 13.08.2010, Nr. 136, i.g.F. 

 

Mit den besten Wünschen für eine gute Zusammenarbeit verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Dr. Lukas Blasbichler  
(firmato digitalmente) 
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